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1. Betriebs-/Umbaukonzept Deckzentrum 

 

Erinnerung: Bis zum 09. Februar 2024 müssen alle Sauenhalter ein Betriebs- und Umbaukonzept 

bei ihrem zuständigen Veterinäramt abgegeben haben. Falls dies noch nicht passiert ist und 

dabei noch Unterstützung benötigt wird, sind wir gerne kurzfristig behilflich. 

 

2. Stromsteuererstattung nach § 9b Stromsteuergesetz  

 

Landwirte können 5,13 Euro je im Betrieb verbrauchte Megawattstunde (MWh) auf Antrag 

erstatten lassen, sofern es sich um nachweislich zum Regelsteuersatz versteuerten Strom 

handelt. (1000 KWh = 1 MWh) 

Die Antragstellung erfolgt beim zuständigen Hauptzollamt, z.B. beim Hauptzollamt Osnabrück. 

Beachtet bitte, das in 2023 mindestens 50 000 KWh versteuerter Strom bezogen worden sein 

muß, da Entlastungsbeträge unter 250 Euro nicht ausgezahlt werden. 

Zukünftig also, für das Verbrauchsjahr 2024 steigt der Entlastungssatz auf 20 Euro je versteuerte 

und im Betrieb verbrauchte MWh Strom. In 2025 kann dann beim zuständigem Hauptzollamt die 

Erstattung der Stromsteuer beantragt werden. Entsprechend können Betriebe die in 2024 mehr 

als 12 500 KWh versteuerten Strom bezogen haben, in 2025 die Erstattung der Stromsteuer 

beantragen. 

 

3. ANESTACIA-Narkosegerät, Kalibrierung 

 

Damit die ANESTACIA-Narkosegeräte der Firma GDO zur Überprüfung nicht teuer per Lkw-

Fracht in die Niederlande verbracht werden müssen, haben wir einen Service-Techniker 

gefunden. Dieser prüft die ANESTACIA-Geräte vor Ort. 

Eine Prüfung der Kalibration ist nötig im zweiten Jahr nach Kauf und dann jährlich. 

Betriebe mit einem ANESTACIA-Gerät, die eine Prüfung benötigen, sollen sich umgehend im 

Büro melden. 

 

Bei Fragen bitte im Büro melden! 

 

Euer Team vom Beratungsring Altkreis Lingen 

 


